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« Erwagungsgrund 108 1T ErwGr-Gesamtliste Erwagungsgrund 110 -

ErwGr

Erwagungsgrund 109 - Standard-Datenschutzklauseln

1 Die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offenstehende Maglichkeit, auf die von der
Kommission oder einer Aufsichtsbehorde festgelegten Standard-Datenschutzklauseln zurlickzugreifen,
sollte den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter weder daran hindern, die Standard-
Datenschutzklauseln auch in umfangreicheren Vertragen, wie zum Beispiel Vertragen zwischen dem
Auftragsverarbeiter und einem anderen Auftragsverarbeiter, zu verwenden, noch ihn daran hindern,
ihnen weitere Klauseln oder zusatzliche Garantien hinzuzufligen, solange diese weder mittelbar noch
unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder einer Aufsichtsbehorde erlassenen
Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Personen beschneiden. 2 Die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sollten ermutigt werden,
mit vertraglichen Verpflichtungen, die die Standard-Schutzklauseln erganzen, zusatzliche Garantien
zu bieten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemaR ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr109 Gedruckt 05.12.2025 17:21


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr108
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr110

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 109 - Standard-Datenschutzklauseln



